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Anordnung
über die Finanzierung der Vorbereitung und 

Durchführung der Investitionen des komplexen 
Wohnungsneubaues.

(2) Aufwendungen für die Ausarbeitung von städte
baulichen Studien und Varianten gehören nicht zu den 
Kosten der Vorbereitung des komplexen Wohnungs
neubaues.

Vom 10. Mai 1966
Auf Grund des § 38 Abs. 1 der Investilionsverordnung 

vom 25. September 1964 (GBl. II S. 785) und des § 24 
Abs. 1 der Anordnung vom 17. März 1965 über die vor
läufige Regelung der Finanzierung der Vorbereitung 
und Durchführung der Investitionen (GBl. II S. 277) 
wird zur Regelung der Besonderheiten bei der Finan
zierung der Vorbereitung und Durchführung der Inve
stitionen des komplexen Wohnungsneubaues im Ein
vernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Staatsorgane folgendes angeordnet:

§ 1
Die Aufstellung des Planes der Finanzierung des 

komplexen Wohnungsneubaues
(1) Die Aufstellung des Planes der Finanzierung des 

komplexen Wohnungsnaubaues erfolgt auf der Grund
lage des bestätigten Investitionsplanes und der Finan
zierungsvorschläge der Investitionsträger (spätere 
Rechtsträger/Eigentümer) durch den gemäß §11 Abs. 3 
der Investitionsverordnung eingesetzten Hauptplanträ
ger Komplexer Wohnungsbau des Rates des Bezirkes 
in Abstimmung mit den Räten der Kreise.

(2) Im Plan der Finanzierung des komplexen Woh
nungsneubaues sind die Finanzierungsmittel zur Be
zahlung

— der Technisch-ökonomischen Zielstellungen (TÖZ), 
soweit Kosten durch Zuarbeiten von anderen In
stitutionen anfallen,

— der Aufgabenstellungen und
— der nutzungsfähigen Teilvorhaben bzw. Objekte 

nach ihrer Abnahme
auszuweisen.

§ 2
Die Finanzierungsqucllcn für die Vorbereitung und 
Durchführung des komplexen Wolmimgsncubaues

(1) Zur Vorbereitung des komplexen Wohnungsneu
baues werden aus Haushaltsmitteln finanziert:

— Aufwendungen für TÖZ, soweit sie durch Zuar
beiten von anderen Institutionen anfallen,

— Aufwendungen für Aufgabenstellungen.

(3) Die Investitionen zur Durchführung des kom
plexen Wohnungsneubaues werden aus folgenden 
Finanzierungsquellen in der angegebenen Reihenfolge 
finanziert:

a) Wohnungsneubau
— volkseigener Wohnungs

neubau

— genossenschaftlicher 
Wohnungsneubau

— privater Eigenheimbau

b) Aufschließungcn

c) Gemeinschaftseinrichtungen
— volkseigene Gemeinschafts- Sonderfonds

einrichtungen Obligationen bzw.
Haushaltsmittel

— genossenschaftliche Gemein- Eigenmittel
Schaftseinrichtungen Kredite,

d) Erwerb nichtvolks- Haushaltsmittel,
eigener Grundstücke sowie
Umsetzungen und Verlage
rungen

§3
Die Gewährung von Zwischenkrediten

(1) Zwischenkredite werden durch die Kreissparkas
sen, in deren Zuständigkeitsbereich die Wohnungen 
bzw. Gemeinschaftseinrichtungen gebaut werden, ge
währt:

— an die VEB Kommunale Wohnungsverwaltung 
(VEB KWV) für geplante, aber für die Emission 
noch nicht beschlossene Obligationen,

— an die sozialistischen Wohnungsbaugenossenschaf
ten für geplante und zur Finanzierung der fertig- 
gestellten Wohngebäude benötigte, aber noch nicht 
fällige Eigenmittel.
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